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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

zur Durchführung der Rattenbekämpfung 

im Kreis Mettmann 

 

 

 

Aufgrund der §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-

beit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 

(GV NRW S. 621), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.02.2015 

(GV. NRW. S. 203), schließen die Städte Erkrath, Haan, Heiligenhaus, 

Hilden, Langenfeld Rhld., Mettmann, Monheim am Rhein, Ratingen, Ve-

lbert, Wülfrath und der Kreis Mettmann folgende öffentlich-rechtliche Ver-

einbarung: 

 

 

§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung 

 

Mit dieser Vereinbarung verpflichtet sich der Kreis Mettmann, bestimmte 

Aufgaben im Rahmen der Rattenbekämpfung für die kreisangehörigen 

Städte Erkrath, Haan, Heiligenhaus, Hilden, Langenfeld Rhld., Mett-

mann, Monheim am Rhein, Ratingen, Velbert und Wülfrath durchzufüh-

ren. Darüber hinaus werden Mitwirkungspflichten der kreisangehörigen 

Städte festgeschrieben sowie Regelungen zur Kostenerstattung und Gel-

tungsdauer der Vereinbarung getroffen.  
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§ 2 

Aufgaben des Kreises Mettmann 

 

Der Kreis Mettmann verpflichtet sich, für die kreisangehörigen Städte fol-

gende Aufgaben zur Durchführung der Rattenbekämpfung im gesamten 

Kreisgebiet durchzuführen: 

 

- Konzeptionelle Gesamtplanung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen 

zum Zweck größtmöglicher Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 

- Ausschreibung und Vergabe der notwendigen Arbeiten an ein für die 

Rattenbekämpfung im Kreisgebiet geeignetes Unternehmen 

- Ausgestaltung und Abschluss des Vertrages mit dem Unternehmen 

(Festlegung allgemeingültiger Standards für eine wirksame und wirt-

schaftliche Rattenbekämpfung, Verfahrensregelungen, Leistungsbe-

schreibungen)  

- Verantwortliche Überwachung, dass der Unternehmer die 

geschlossenen Vertragsbedingungen einhält (ggfs Festsetzung 

einer Vertragsstrafe, Kündigung des Vertrages) 

- Vermittlung bei und Klärung von Meinungsverschiedenheiten grund-

sätzlicher Art zwischen den kreisangehörigen Städten und dem beauf-

tragten Unternehmen 

- Abrechnung mit dem Unternehmer und Aufteilung der Kosten 

 

 

§ 3 

Mitwirkung 

 

Die verantwortliche Überwachung der Arbeiten des Unternehmens ob-

liegt den kreisangehörigen Städten. Vertragswidriges Verhalten des Un-

ternehmers wird dem Kreis Mettmann unverzüglich angezeigt. Sie ver-

pflichten sich, die mit der Durchführung der Rattenbekämpfung beauf-

tragten Unternehmen, insbesondere bei der Kanalbelegung, zu unter-

stützen. Sie bemühen sich, die Ursachen für das Entstehen von  
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Rattenherden durch eigene Aktionen wie Abfallberatung, begleitende 

Maßnahmen und Kanalisierung zu vermindern. Zu diesem Zweck wird  

der beauftragte Unternehmer verpflichtet die kreisangehörigen Städte im 

Rahmen einer laufenden Berichterstattung über mögliche, weitergehen-

den Handlungsbedarf zu informieren.  

 

 

§ 4 

Kosten 

 

Die dem Kreis von den beauftragten Bekämpfungsunternehmen in Rech-

nung gestellten Kosten werden von den kreisangehörigen Städten vier-

teljährlich erstattet. Die Zahlungstermine sind quartalsweise, jeweils zum 

31.03., 30.06., 30.09. und 15.12 eines Jahres. 

 

Die Kosten der Kanalbelegung werden gemäß den tatsächlich in den ein-

zelnen Kommunen stattgefundenen Belegungen aufgeteilt. 

Die Kosten der Bekämpfung auf öffentlichen Grünflächen werden -  so-

weit die Dokumentation es zulässt -  ebenfalls nach den Belegungen er-

folgen, sollte dies nicht möglich sein, bietet die Einwohnerzahl zum 

31.12.15 die Grundlage für die Kostenaufteilung.  

 

Gleiches gilt bei einer Verlängerung dieser Vereinbarung – die Einwoh-

nerzahl wird jeweils zum Zeitpunkt der Verlängerung der Vereinbarung 

aktualisiert.  
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§ 5 

Schriftformklausel 

 

Änderungen und Ergänzungen dieser öffentlich-rechtlichen Vereinba-

rung bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung dieser 

Regelung. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

 

 

§ 6 

Geltungsdauer 

 

Diese Vereinbarung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für 

den Regierungsbezirk Düsseldorf, frühestens jedoch zum 01. Januar 

2017 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2018. Sie verlängert sich 

jeweils um 2 Jahre, wenn sie nicht spätestens 6 Monate vor Ablauf von 

einem der Beteiligten schriftlich gekündigt wird.  

 

 

§ 7 

Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder un-

durchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder un- 

durchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Vereinbarung im 

Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführba-

ren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 

treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die 

Vertragspartner mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestim-

mung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entspre-

chend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist. 
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Mettmann, den   Erkrath, den  

Kreis Mettmann  Stadt Erkrath 

Der Landrat   Der Bürgermeister 

 

_______________________ ________________________ 

Thomas Hendele  Christoph Schultz 

 

 

 

 

Haan, den   Heiligenhaus, den  

Stadt Haan   Stadt Heiligenhaus 

Die Bürgermeisterin Der Bürgermeister 

 

_______________________ ________________________ 

Dr. Bettina Warnecke Dr. Jan Heinisch 

 

 

Hilden, den   Langenfeld, den  

Stadt Hilden  Stadt Langenfeld 

Die Bürgermeisterin Der Bürgermeister 

 

 

_______________________ ________________________ 

Birgit Alkenings  Frank Schneider 

 

 

Mettmann, den  Monheim am Rhein, den  

Stadt Mettmann  Stadt Monheim am Rhein 

Der Bürgermeister  Der Bürgermeister 

 

_______________________ ________________________ 

Thomas Dinkelmann Daniel Zimmermann 
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Ratingen, den 29.10.15 Velbert, den  

Stadt Ratingen  Stadt Velbert 

Der Bürgermeister  Der Bürgermeister 

 

_______________________ ________________________ 

Klaus Pesch  Dirk Lukrafka 

 

 

Wülfrath, den  

Stadt Wülfrath 

Die Bürgermeisterin 

 

_______________________ 

Dr. Claudia Panke 


